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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1977

Norm

StVO §23 Abs1

Rechtssatz

Wer so hält, daß der Lenker eines anderen Fahrzeuges aus rechtlichen Gründen am Vorbeifahren gehindert wird, zB

wegen Fehlens eines entsprechenden Sicherheitsabstandes nach § 17 Abs 1 StVO oder nur unter Überfahren einer

Sperrlinie, hindert diesen Lenker am Vorbeifahren.
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Auch
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